
Aktenzeichen: 
10 0 45123 

Landgericht Ellwangen (J as t )  

Im Namen des Volkes . 

Urteil i 

indem Rechtsstreit 

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e. V., vertreten durch d. Vorsitzenden, P‘auliinren- 
str. 47, 70178 Stuttgart 
- Kläger - 

Prgzessbevgllma"chtigte: 

gegen 

TopFit Fitness- und Freizeitanlagen GmbH & Co. KG vertreten durch d persönl. haft. Ge- 
sellschafter, Goethestraße 5 73525 Schwäbisch Gmünd 
- Beklagte - 

Proz ssbevollmä hti t : 

wegen Unterlassung (UWG) 

hat das Landgericht Ellwangen (Jagst) - 1. Kammer für Handelssach-en — durch den Vorsitzenden 

Richter am Landgericht _ den Handelsrichter _und den H:andelsrichter. aufgrund 
der mündlichen Verhandlung vom 24.11.2023 für Recht erkannt: 

1.‚ Die Klage wird, a bgeWiese-n. 

2. Die Klägerin: hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.. 
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‚3. Das Urteil ist für die Beklagte (wegen der Kosten) gegen Sicherheit$leistung in Höhe von 
110 % des zu vollstreckenden Betrages vorläuýg vollstreckbar. 

4. Der Streitwert wird auf 22.000,00 € festgesetzt. 

Tatbestand 

Die Klägerin wendet sich dagegen, dass die Beklagte in von einem Verbraucher zu Unterzeich- 

nenden Vertragsangebot die im Vorfeld berechenbaren und zwingend anfallenden Preise im Rah- 

men der Mindestvertragslaufzeit nicht in Gestalt eines einheitlichen Gesamtpreises angibt. 

Die Klägerin ist als qualiýzierte Einrichtung (Anl. K 1) kla-gebefugt gem. 5 8 Abs. 3 Nr. 3 

UWG. Die Beklagte betreibt mehrere Fitnessstudios in Baden-Württemberg. 

Am 18.04.2023 befand sich der V e r b r a u c h e r _ i m  von der Beklagten ge- 

führten Fitnessstudio der Beklagten in Ellwangen. In den dortigen Geschäftsräumen wurde “ihm 

ein Antragsformular vorgelegt (Anl. K 2, wegen der Einzelheiten wird ausdrücklich darauf Bezug 

genommen), das er unterzeichnete. Aus diesem geht hervor, dass sich der „Antrag auf eine Mit- 

gliedschaft“ auf eine Mitgliedschaft bei der Beklagten mit einer Mindestvertragslaufzeit („Grund- 

' laufzeit“) von zwölf Monaten bezieht, wobei im Vertrag selbst lediglich — optisch hervorgehoben —— 

die Höhe der wöchentlichen „Beitragszahlung“ i.H.v. 7,99 €, ein-e einmalige „K—ärten-Venwaltun95— 

gebühr“ i.H.v. 39,80 €, eine halbjährliche „Service— und Trainerpauschale“ i.H.v. 19,90 € sowie ei- 

ne wöchentliche „Getränke Flatrate“ 1 ‚99 € angegeben wurde, nicht hingegen der Gesamtpreis. 

Dem Verbraucher wurde ein siebentägfiges Rücktrittsrecht eingeräumt. In Ziff. 5 der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen der Beklagten “ist geregelt, dass sich der Vertrag jeweils automatisch und 

unbefristet jeweils um einen Monat verlängert, soweit er nicht unter Einhaltung einer Kündigungs- 

frist von einem Monat zum Ende der Laufzeit ‚gekündigt wurde (Anl. B 1). 

Die Beklagte gab wegen verschiedener, hier nicht streitgegenständlicher Umstände, eine strafbe— 

wehrte Unterlassungserklärung ab (Anl. K 8; Annahmeerklärung der Klägerin Anl. K 9), nicht je- 

doch wegen der in der Abmahnung vom 20.07.2023 (Ani. K 6) gleichfalls gerü9ten fehlenden An— 

gabe des Gesamtpreises. Die mit Schreiben vom 21.09.2023 (Anl. K 12) abgegebene strafbe— 

wehrte Unterlassungserklärung hat mit dem abgemahnten Verstoß nichts zu tun. 
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Die Klägerin ist derAuffassung, dass die Beklagte gegen Verbrauchersch‘utmorschriften 

verstoßen habe: 

Nach @ 312a Abs. 2 BGB i.V.m. Art. 246 5 1 Abs. 1 Nr. 3 EGBGB iVm. 5 3a UWG bzw. nach 55 

3 5a Abs. 1, 5b Abs. 1 Nr. 4 UWG müsse der Unternehmer bei einem Verbrauchervertrag den 

aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzten Gesamtpreis angeben. 

Diese Voraussetzung habe die Beklagte vorliegend nicht erfüllt, wie Anlage K 2 belege. Hiernach 

seien lediglich die einzelnen Preisbestandteile ewvähnt, die den Gesamtpreis bilden. 

Demgegenüber sei der eigentliche Gesamtpreis, also die Summe aller unvermeidbaren und vor- 

hersehbaren Bestandteile des Preises nicht erkennbar. Nach herrschender Meinung müsse der 

Unternehmer jedoch zumindest diejenigen Preisbestandteile, die der Verbraucher obligatorisch 

zu tragen habe, in die Kalkulation zur Bestimmung des Gesamtpreises einbezogen werden 

(Köhler/80mkamm/Fedderse:n/Köhler, 41. Auþ. 2023, UWG @ 5b Rn. 2.44). 

Aufgrund der Mindestvertragszeit von zwölf Monaten sei die Beklagte ohne weiteres in der Lage, 

den Gesamtpreis für diesen Zeitraum inklusive aller zwingend zu bezahlenden Preisbestandteile, 

insbesondere also der „Service- und Trainerpauschale“, der „Karten- und Venvaltungsgebühf‘ 

oder der „Getränke—Flatrate“, problemlos zu berechnen und als Gesamtpreis anzuzeigen. Nur 

dann wisse der Verbraucher, mit welcher finanziellen Gesamtbelastung er jedenfalls rechnen 

müsse (Köhler/Bornkamm/Feddersen/Köhler, aa0., 5 5b Rn. 2.44). 

Die unklare Darstellung, insbesondere also nur die (noch dazu hervorgehobene!) Anzeige des 

wöchentlichen Preises erschwere dem Verbraucher die Möglichkeit, die auf das ganze Jahr 

hochgerechnet-e ýnanzielle Belastung auf einen Blick einzuschätzen. Die Beklagte mache also 

das Gegenteil, was gesetzlich gefordert sei, nämlich indem sie die (vermeintlich) günstigen Preis- 

bestandteile, insbesondere die wöchentliche Beitragszahlung von 7,99 €, hervorgehoben anzeige, 

während die weiteren Preisbestandteile, die ebenfalls zwingend zu bezahlen seien, beispielswei- 

se die „Karten- und Venvaltungsgebühr“ ohne Fettdruck anzeige. 

Die Pþicht zur Zahlung der Abm-ahnpauschale folge aus 513 Abs. 3 UWG nachdem die Abmah- 

nung begründet sei. 

Die Klägerin beantragt: 

I. Die Beklagte wird verurteilt, es zu unterlassen, Verbrauchern den Abschluss von Verträgen über 

eine vergütungspþichtige Mitgliedschaft zur Nutzung einer Fitnessst‘udioeinrichtung der Beklagten 
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mit einer Mindestvertragslaufzeit von zwölf Monaten anzubieten, ohne darin den Verbraucher vor 

Abgabe von dessen Vertragserklärmg klar„und verständlich über den Gesamtpreis zu infon-nie- 
ren, den der Verbraucher im Rahmen der Mindestvertragslaufzeit jedenfalls zu bezahlen hat, 

wie geschehen im Vertragsforrnular der Beklagten nach Anlage K 1. 

II. Der Beklagten wird für jeden Fall der schuldhaften Zuwiderhandlung gegen die in Ziffer |. ge- 

nannte Unterlassungspþicht ein Ordnungsgeld bis zu € 250.000,00 (ersatzweise Ordnungshaft 

bis zu 6 Wochen) oder Ordnungshaft bis Zu 6 Monaten, zu vollstrecken am Geschäftsführer der 

Beklagten, angedroht. 

Ill. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin € 243,51 zzgl. Zinsen i.H.v. 5 Prozentpunkten über 

Basiszinssatz hieraus seit Rechtshängigkeit zu bezahlen. 

Die Beklagte beantragt: 

Klage—abweisung. 

Sie ist der Auffassung, dass dem Kläger steht der geltend gemachte Anspruch nicht zuste- 

he, da es einen Gesamtpreis für den streitgegenständlichen Vertrag schlicht nicht gebe, dieses 

bereits deswegen nicht, weil in dem Vertrag unterschiedlicher Leistungen mit unterschiedlichen 

Preisen vereinbart seien, welche zu unterschiedlichen Zeitpunkten und unterschiedlichen Zahl- 

rhythmen fällig werden, wobei beim Abschluss des Vertrages noch gar nicht klar sei, wie lange 

der entsprechende Vertrag überhaupt laufen werde, insbesondere sei nicht klar, ob der Kunde 

während der Vertragslaufzeit von dem Rücktrittrecht Gebrauch mache und zurücktreten werde, 

oder möglicherweise irgendwann ein Sonderkündigungsrecht ausüben werde, oder erst nach 

Jahren kündigen wird, sodass sich beim Abschluss des Vertrages noch kein Gesamtpreis fest- 

steht, der zukünftig zu zahlen sei. Zudem gebe es auch keinen Gesamtpreis in der Form, dass 

der Verbraucher die Summe aller Einzelpreise in einem Betrag als „Gesamtpreis“ zahlen müsse, 

sondern er habe an unterschiedlichen Daten unterschiedliche Leistungen zu bezahlen. 

Nachdem es der Beklagten schlicht nicht möglich sei, vorauszusehen, wie sich ein Kunde zu- 

künftig verhalten werde, sei es ihr auch nicht möglich, den Preis anzugeben, welchen der jeweili- 

ge Kunde irgendwann wird zahlen müsse. 

Lasse sich ein umfassender Gesamtpreis auf GrUnd der Beschaffenheit der Waren oder Dienst— 

leistungen (insbesondere wegen der Zeit- und Verbrauchsabhängigkeit einzelner Preiskomponen— 

ten) vernünftigerweise - wie hier _, nicht im Voraus berechnen, könnten und müssten sie nicht in 




























